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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri,

Baud I. X. XUI. Bern, 3. Februar I8vs. (13. Pluviôse VIII.)

Vollziehungsausschuß.
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Voll-

ziehungsausschttsses vom 28. Januar tttvu,
Abends.

Präsident: B. Dolder.
Der Tollzichungsausschuß, versammelt mit der

vom gesetzgebenden Corps ernannten Commission, um
sich über die Maaßregeln zu berathen, welch" die Lage
des Vaterlandes erheischen möchten — verlas der B.
Glaire eine Stelle der Vertheidigungsschrift des
gewesenen Direktor Laharxe, die sich in der Beilage
des Lullsiin llolvsuc/uö findet. Sie ist folgende:

»Ich verhehle es nicht, BB. Gesetzgeber, ich

» war es, der in dem Direktorium den Antrag that,
»Ihnen eine Botschaft zu übersenden, um Oestreich,
»welches uns feindlich behandelte, den Krieg zu er-
»klären. — Ich war der Verfasser dieser Botschaft,
»so wie von jener zweiten, in weicher Ihnen die
»Erläuterungen gegeben wurden, die Sie verlange
» hatten; aber sowohl die eine als die andere waren
» von dem Direktorium einstimmig genehmigt worden,
»welches damals aus den BB. Glaire, Bay, Ober-
» lin und Ochs bestand. Ich hätte diese Umstände^

» nicht ins Gedächtniß zurückgeruffen, wenn man
» solche nicht mißbraucht hätte, um mir zu schaden."

Nach dieser Verlesung erklärt der B. Glaire, daß
in dieser Stelle sich eine irrige Thatsache aufgestellt
finde und daß er niemals den Botschaften beigestimmt,
durch die das gewesene Vollz. Direktorium den Räthen
die Kriegserklärung gegen Oesterreich vorschlug.

Er verlangte, der Generalsekretär solle die Ml
nuten der erwähnten Botschaften und die Protokolle
der Berathungen des Vollz. Direktorium vorlegen.
Der Generalsekretär legte diese Botschaften vor; es
fand sich, baß dieselben unterm 28. Merz und z
April! i?yy abgefaßt waren.

Hierauf wurden die Protokolle von den gleichen
Tagen eröffnet, und es zeigte sich, daß seit dem 2Z.
Merz bei Eröffnung jeder Sitzung sich die Worte sin-
den: Der B. Glaire wegen Krankheit ab-
He send. Es ergab sich eben so, daß seit dem 25,

Merz, der B. Glaire überall den Sitzungen des
Vollz. Direktoriums nicht beigewohnt hatte.

Da die Mitglieder des Voll;. Ausschusses, so
wie diejenigen der gesetzgebenden Commission sich
durch den Augenschein von dieser Wahrheit überzeugt
hatten, verlangte der B. Glaire, daß dieß alles ins
Protokoll aufgenommen, und baß ihm ein Auszug,
dieses Protokolls zugestellt werde.

Dem Vealaugen des B. Mache ward entsprochen.
Den richtigen Auszug bezeugt,

Bern den 28ten Jenuer i8°o.
Der Präsident des Vollziehungsausschusses,

Unterz. Dold er.
Für den Vollz. Ausschuß, der Gen. Seclw

Unter;. Mousson.
Gesez g e d u n g.

Bericht der Minorität der Constitutions-
Commission, dem Senat vorgelegt von
Krauer den i sten J'enner ihos.
Bürger Repräsentanten!

Die Minorität der Commission, der Sie de»
raten Dezember r7yy den Entwurf einer umgeändert
ten Constitution aufgetragen, fühlt es sehr lebhaft,
wie schwer es ist, eine Staatsverfassung zu entwert
ftn, welche die Bedürfnisse des Volks befriedigen,
und dessen unzählbaren und mannigfaltigen Förde-
rungen entsprechen wurde; wie schwer es ist dis
vielen, durch die Revolution aufgereizten Interessen
zu besänftigen, und die tausend zerrissenen Verhält
msse wieder anzuknüpfen, ohne die alte Bnudesge-
nossenschaft, dieses durch ein Wunderwerk so läng
erhaltene W-nwar, wieder herzustellen; und Sie
Burger Repräsentanten! fühlen es mit der Minorität,
daß es eine schwere Arbeit ist, so viele kleine Staa-
ten, deren Regierungsftrmen, Geftlze, Gebräuche
und Sitten, deren Verhältnisse mit Gott selbst, s»
veneyieden sind, in eine Eine und uKthtilbaremepubuì umzugießen; Sie fühle» es mit ihr, wie
wele Schwierigkeiten sich darbieten, wenn ma» die
.Oberherrschaft des Volks als Grundsaz stets m àft.ugên haben will, ohne Folgerungen daraus MMiM, d;§ die bürgerliche mW politische FreihM



zerstören, unS jenen Zustand ohn« Regierung hervor-
zubringen, den man die thierische und wilde Herrschaft
des Voll s nennt; Sie fühlen es mit ihr, wie behüt-
sam diese Einschränkungen müssen gemacht werden,
baß nicht durch Erstickung der Stimme des Volks, uuo
der daher entspringenden Lahmung des National-
Willens nach und nach wieder eine Regierung von
Wenigen die Oberhand gewinne und Helvetic» in
Fesseln lege. Diesen Klippen suchte die Minorität
auszuweichen; in wie fern sie ihren Wunsch erfüllt
habe, mögen Sie, Bürger Repräsentanten, urchei-
len. Das sehnlichste Verlangen der Minorität geht
dahin, daß die neue Konstitution so eingerichtet
werde, daß die vielen noch blutenden Wunden, die
der Aufenthalt der verbündeten und feindlichen Ar-
meen, die Anstifter und Beförderer der Unruhen, die
hundert und ein Staatsmißgrisse der vollziehenden
Gewalt, und ihre Willkührlichkeiken, und, um un-
partheiisch zu reden, die vielen Drang - und Umstands
Dekrete der Gesezgebung, die für die Schwachen zu
stark, und für die Starken zu schwach waren, dem
Vaterland geschlagen haben, bald und sicher mögen
geheilt werden.

Bürger Repräsentanten! die Minorität hat an
den Beschlüssen, die Sie bereits angenommen haben,
nichts ändern wollen, mit Ausnahme des obersten
Gerichtshofes, und der Unwählbarkeik der Wahlmän-
ner. Sie hat sich ferner alle Mühe gegeben, die
Verfassung umzuändern, daß sie den Bedürfnissen
und dem Charakter des Schweizers slkes so viel
als möglich angemessen wäre, und sie hat die Gewalt
desselben nur darum bisweilen vermindert, um seine

Freiheit dadurch zu vermehren. Vor allem hat Sie
ihr Augenmerk auf die vollziehende Gewalt gerichtet,
eine Gewalt, die leichter als alle andern Gewalten
aus ihren Schranken tkitt, und die andere entweder
tyrannisirt, oder gar an sich reißt. Ueberhaupt hat
die Minorität gekrachtet, aus den alten und neuen
republikanischen Verfassungen dasjenige herausznneh-
men, was in die Verfassung eines nunmehr armen
Volks paßt, eines Volkes, das keine direkte Auf-
Zagen zahlte, das in vielen Cantonen die Rechte der
Oberherrschaft selbst ausübte, eines Volkes, das
auch in jenLn Cantonen, deren Bewohner man Un-
rerthanen, oder in den spätern Zeiten mit einem
mildern Worte, Angehörige nannte, doch der

füssen Früchte eines langen, nur selteu, und? auf
eine kurze Zeit gestörten Friedens genoß, und in Vew
gleichung mit den Unterthanen der benachbarten Kai-
sers- Königs - und Fürsten - Lande sich Iahchundertp
lang, als Unterthanen, frei wähnte, und selbst

lutter der Herrschaft bevorrechteter Familien eine ge-
wisse Behaglichkeit fühlte. Bürger Repräsentanten!
für ein solches Volk paßt wahrhaftig keine der be-

kannten republikanischen Regienmgsformen im Gan-
zen, wenn sich gleich einzelne Einrichtungen für hast

selbe schicken können: am wenigsten scheint der Mi-
norität die neue fränkische Staatsverfassung ange-
messen zu seyn, in deren Werch oder Unwerth übn-
gens die Minorität, in Rüksicht auf Frankreich nicht
eintritt, so wie sie der fränkischen Nation zu viel
Großmuth zutraut, als daß si? der Schweiz eine
Verfassung aufdringen sollte, die vielleicht der
Drang der Umstände für Frankeich mag nothwendig
gemacht haben, die aber der großen Mehrheit deS

helvetischen Volkes nie behagen wird. Die Minorität
hoft, die fränkische Nation werde endlich die Schwel-
zer als ihre Verbündete ansehen, nicht blos als
Schuzgerwssen; sie werde unsere Alliitte, nicht unsre
Schuzherein seyn, wie das alte Rom bisveilen aus
besonderer Gnade der Schuzhecr überwundener Völker
wurde. Und sollte gegen alle Erwartung Frankreich,
oder vielmehr seine Gewalthaber unê' das zweite-
mal eine Konstitution aufdringen, so wnd es ehren«
voller für uns seyn, wenn die Nachwelt sagen kann,
wir seyen durch Uebermacht genöthigt worden, unter
einer Verfassung zu leben, die für unftr Land nicht
paßt, als daß unsere Enkel sagen säen, wir habe»
zu einer solchen volkswidrigen Konstitution unsre
Einwilligung gegeben, oder wir haben sie gar nach
derselben, ohne Rüksicht auf unsern Nationalcharakttr
gemodelt. Das Schweizervolk will keine Verfassung
aus fremder Hand, eine solche ist ihm gleich verhaßt,
komme sie von Paris oder von Augsburg; es ver:
langt eine Constitution, die das Werk seiner Stell«
Vertreter, oder was gleichviel gilt, sein eigen Weck
ist; es will eine Verfassung durch Stellvertreter, vie
sich aber, so viel als möglich, einer reinen Volksre-
gierung nähert; es weiß wohl, daß in der'Folge des

Kreislaufes der Regierungen, die Demokratien ohne-
hin gerne in Regierungen von Wenigen oder Adels-
Herrschaft sich auflösen. Ungeachtet der tausend un-
nennbaren Drangsaien, die es während diesem ver-
wüstenden Krieg erlitten hat, ist das Gefühl der

Freiheit in seiner Brust nicht vertilgt worden; es ist

ihm nicht gleichgültig, wie, und durch wen es re-

giert werde, es verlangt laut eine Volksregie-
rung. Wenn glech seine physischen Kräfte, durch
so viele Unglücksfälle, und an vielen Orten durch

blutige Niederlagen erschöpft sind, so wird der Hei-
vetier, besonders in den ehemals kleinen Cantone»,
den Kampf nicht aufgeben, er wird fortfahren, die

Freiheit zu lieben, wenn er gleich so ungküklich
wesen ist, sie bish-r mit schlechtem Erfolge zu
cheidigen, und er will lieber, wie die von den R^
mern geschlagenen Sammten, überwunden werdui,

m's nicht noch einmal den Sieg versuchen. Man M
sche sich also nicht, das Volk der Souverains
müde, und der gegenwärtigen Constitution überdw
ßig, werde heißhungrig nach jeder andern VerM
sung greifen. Man glaube nicht, seine Stelloertre>cr
werden sich leichtgläubig vertagen lassen» um nM
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Wchr, wie die Gesezqeber Frankreichs, trez alles
Versprechens, zurükzukehren. Ein igter Brumaire
wird in der Schweiz ohne fremde Uebermacht, nicht
gelingen. Der?te Jenner drükt dieser Behauptung
dys Siegel der Wahrheit auf. Der Schweizer ist

unbiegsam, und sein Ausharren ist grenzenlos, indeß
die Franken, wie tapfer fie auch sind, die Folter
der Zeiten nicht aushalten; überdrüßig der damaligen
Regierung ließen sie sich ohne Widerrede die neue
Verfassung gefallen, so wie ehemals die Römer,
denen die Decemvire verhaßt waren, Konsuln per--

langten. Bürger Repräsentanten! lassen wir uns
durch keine Nachahmur.gssucht dahin reißen; zeigen
wir den benachbarten Völkern, daß wir den Charak-
ter unserer Urväter nicht völlig ausgezogen haben.
Die Oberherrschaft des Volks soll in der umgeän-
dorten Verfassung kein leerer Name, nicht ettler
Wortklang seyn, sie soll, wills Gott! nicht blos in
Ernennung wählbarer Beamttn bestehen. Das Bild
des seiner Knechtschaft zueilenden römischen Volks
schwebt mir lebhast vor Augen, wenn ich an die
Landschaftsgeschwornen gedenke, welche die
Majorität in der neuen Konstitution aufstellen möchte.
Das Volk würde wie ehemals zu Rom, gezwungen
seyn, Tyrannei durch seine eigene Stimmen zu
bestätigen, und Unterdrücker, statt Beschützer, zu
wählen. Das Räderwerk der helvetischen Staats-
Verfassung muß so einfach als möglich seyn, so

prunklos, wie der Himmelsstrich, für den sie gemacht
wird, in ihr sollen die gehässigen Namen, die so

schmerzliche Erinnerungen zurükruftn, ausgemärzt,
und statt derselben solche eingeführt werden, die in
dem Munde eines Hirtenvolks nicht lächerlich tönen.
Die wiedergeborne Schweiz will, ohne zu puissan-
ciren, sich Achtung von Aussen, und Liebe und Zu-
neiMng von Innen erwerben. Andere Republiken
wögen ihre Confute, ihre Minister haben. Die
Schweiz begnügt sich statt derselben mit einem prunk-
losen, aber sichern Regicrungsrathe, dessen Mit-
glieder die Wahlversammlungen vorschlagen, und
denen die Stellvertreter des Volks blos ihre Fächer
anweisen. Man ist bisher mit der Trennung der
Gewalten, so nothwendig sie übrigens ist, za weit
gegangen.

Die Gesezgeber sollen zwar die Geseze nicht selbst
vollstrecken, alle n sie sollen die Gewalt haben, die
Vollstrecker-derftiben jeden Augenblick in Unthätigkeit
zu setzen, wenn sie ihre Gewalt mißbrauchen, oder
sie anzuspornen, wenn sie zögern, zu wirken, ohne
jedoch zu gefährlichen Gegenstößen Anlaß zu geben.
Der natürliche Wächter über die Verfassung ist das
Volk in seinen Stellvertreter». Die Gewähre der
Konstitution muß in der Mehrheit der Nation lie-
gen; jede andere Garantie ist entweder unnütz oder
gefährlich. Der Gesezgebnng, in welcher eigentlich

Mittel zu Gebote stehen, den Negierungsrath ohne
Erschütterung unschädlich zu machen, sobald er die
Grenzen seiner Gewalt überschreitet. Ein perma-
nentes, beständig daurendes über die Konstitus
kion wachendes Geschwornen - Gericht, wie es die
Majorität einrichtet entspricht diesen Fodcrungen
nicht. Ohne Rücksicht auf die Kosten, die es der
Nation verursachen würde, ist ein permanentes Korps,
wie dieses wäre, geneigt, nachzugrübeln, und Ueber-
tretungen zu finden, wo keine sind, und zulezt in
Tirannei auszuarten. Das Landgeschwornen - Gericht
der Majorität ist die gefährlichste Gewalt, die jemals
in einer Republik existirt hat; im Vergleich mit ihm
waren die gefürchteten Ephoren zu Sparta, und die
Tribunen Roms ohnmächtige Dorfgeschwornen. Die
Minorität glaubt ein sicherers Mittel gefunden zu
haben, um den Eingriffen einer Gewalt in die an-
dere vorzubeugen. Dieses Mitt l ist auf die öffents
licheMeinung gegründet, die zu jederzeit die unpar-
theiischte und unbestechbarste Schiedsrichterin zwi-
schen zween streitenden Gewalten ist, so wie es aus-
gemacht ist, daß sich die öffentliche Meinung bei den
Gewählten stets vermindert, je weniger unmittelbar
djs Wahlen derjenigen sind, die das über die Konsti-
tution wachende Geschwornen- Gericht ausmachen.
Diese Bemerkung, BB. Repräsentanten, verdient
Ihre Aufmerksamkeit, so wie der Umstand, daß in
dem Vorschlag der Minorität die Mitglieder der Kon-
siitutions - Schiedrichter abänderlicher sind, als in
dem Entwurf der Majorität, und die nöthigen Fä-
higkeiten wird man den Präsidenten der Bezirksge-
richte nicht absprechen, wenn man nicht behaupten
will, in Helvetien seyen, ein paar Dutzend starke
Geister ausgenommen lauter Dummköpfe.

Die Minorität giebt der Erfahrung den Vorzug
vor der Stubengelehrsamkeit, der Bescheidenheit vor
der Selbstgenügsamkeit; sie hält dafür, die Wahl-
manner werden den gesunden Menschenverstand s»

gut und. unparkheiischer von der Unvernunft zu unter-
scheiden wissen, als das Landgeschwornengericht der
Majorität.

Vor allem hat die Minorität getrachtet, die
zahlreichen Beamte» zu vermindern, wie aus ihrem
Entwürfe Sie sehen werden. Es ist einleuchtend,
daß die Einkünfte unsrer armen Republik nicht hin-
reichen, eine solche Anzahl zu besolden, wie bisher
angestellt waren. BB. Repräsentanten werfen Sie
nur einen Blick auf das Sckreibervolk, mit welchem
die Schreibstuben vom Vslttichungàth bis zu den
Agenten angefüllt sind. Wer zählt die ganze Heerde
meftr Angestellten, ohne daß er ausruft : armes
Volk, wer als du zahlt dieses Heer von besoldeten
ämgdieben Ich rede von den überflüssigen, nicht
von den nothwendigen fleißigen Schreibern. Und
wozu sechs Minister Oder vielmehr, wozu Mini-

die Oberherrschaft des Volkschoucentrirt ist, muß ein ster Hat nicht schon der Name allein etwas Enw



pôrendes für einen biedern einfachen Schweizer Jchchittern Fruchte des machiavellischen Stanzer-Ver-
rede von der Sache, nicht von den Personen. —'kommnisses. Der unüberlegte Pundesschwur zu Aaran
Wozu in einem armen Hirtenlande diese höfischen beschleunigte die blutigen 'Austritte, über welche Äels
Kreaturen? Die Minorität bat sie aus der helvcri-
sehen Etaatsverfassung ausgestrichen, und sie hofft,
das Volk, das keine glänzende Armuth liebt, werde
sie in der neuen Konstitution nicht vermissen, so we-
nig als ihre vielen geldvcrschîmgenden Bureaux.
BB. Repräsentanten erschrecken Sie nicht, wenn die
Minorität Ihnen vorlaufig sagt es soll in Zukunft
kein oberster Gerichtshof, keine Verwaltungskammer
mehr seyn. Ohne einen obersten Gerichtshof können
und sollen die Mitglieder der höchsten Gewalten,
wenn es nöthig ist, gerichtet, ohne die gegenwärti
gen Verwaltungskammeru können die Nationalgüter
auf eine weniger kostspielige Weise verwaltet werden,
wie es aus dein Entwurf der Minorität erhellet.
Die Geschäfte der Republik werdrn nichts destowe-
niger vor sich gehen, und die Geldersparnisse werden
groß seyn. Aber die Minorität sah nicht bloß auf
eine haushälterischere Einrichtung sie sah Hauptfach
lich auf die Unabhängigkeit der Gesetzgebung, der
Schutzweive der Freiheit; sie soll nicht wie Crom-
wells entfleischtes Parlament von Wenigen abhängen,
sondern den Arm der Regierung binden sönnen,
wenn sie ihn zu weit ausstreckt. Es ist nicht zu
fürchten, daß der gesezgebende Körper seine Gewalt
mißbrauchen werde, er würde die Waffen gegen sich

selbst kehren. Dazu kömmt noch, daß eine beinahe

505 jährige Erfahrung bewiesen hat in der^ ehemals
kleinen Kantonen daß die Nachkömmlinge Tells so

wenig sie übrigens in vielen andern Stücken den

Stiftern der helvetischen Freiheit mehr gleichen nicht
zu jenen Völkern gehören die weder die Freiheit ge-
niessen, noch die Knechtschaft ertragen können. Selbst
in den Kantoncn, wo das Volk nur Wenigen aus
den Städten uuterchan roar, selbst in den nntertha-
ncn Landen konntest Jahrhunderte den Freiheitssinn
des Lanvmanns nicht abstumpfen; mehr als einmal,
nnd mehr als in einem Kanton stand das Volk auf,
das Joch abzuschütteln, und mancher hochgesinnte
Schweizer fiel als Märtirer der Freiheit auf dem

Blutgerüste; vergebens rief er die freien Völker dcr
kleinen Kantone um Hülfe, zum Gchiedrichter an;
die freien Völker halfen ihm nicht, sie sprachen das
Urtheil der Knechtschaft über ihn aus. BB. Reprä-
scntanten, verzeihen Sie mir die<e Abschweifung;
vielleicht ist sie nicht unnüi?. Das unkluge und harte
Benehmen der demokratischen Stande gegen die schup
s chenden Unterthanen der herrschenden Städte war
leider dic Würkung des unseligen alten Föderativ-
Systems. Ach, nun büßen die politischen Sünden

verien trauert, und noch lange trauern wird. Ich
führe diese traurigen Begebenheiten nicht an, als
glaubte ich, Sie wurden jemals zu einem Föderativ-
System einwilligen. Der gcsezgcbende Körper hat
auf eine unzweideutige Weise sich hierüber erklärt;
ich habe sie angeführt, weil ich aus den mir eüige-
schickten Vorschlägen zur Konstitut-ons- Abänderung
sehe, daß es noch H eloetier giebt, die aus übel-
berechneten Vorurtheiien den Föderalismus zurnckwnn-
scheu, und nur durch diesen glücklich zu werden da-

für hatten, gleichgültig, ob ein Theil der Schweiz
Unterthan sey oder nicht.

Bürger Repräsentanten! Nicht nur eiu Theil, nein,
das ganze helvetische Volk soll, nicht nur halft
sondern ganz frei seyn. Aus jeder Zeile der Kon,
stittttion strahie das holde Bild der Freiheit. Legen

wir also dem Volk bald eine Verfassung vor, die

seine Freiheit sichert, eine Verfassung, die alle
Schweizer wahlfähig, nicht bloß zu Wahlmännm
macht; eine Constitution, die kein Protektionö system,
wie die der Majorität, sondern Gleichheit für alle
einführt. Daß das Volk nicht nur die Tugendhafte,
sten, sondern auch die Einsichtsvollsten zu den höchste»

Stufen in der Republik zu wählen im Stande sey,

dafür muß der öffentliche Unterricht sorgen, der, wills
Gott, in der neuen Ordnung der Dinge durch kàe
Staatsiist mehr hintertrieben wird. Der öffentli-
che Unterricht wird für die Güte der Wahlen eine

bessere und sicherere Garantie abgeben, als das von
der Majorität vorgeschlagene -Mittel, welches einer

erschlichenen Cclebrstät, und gelehrten Windbeuteln
den Zutritt zu den höchsten Ehrenstellen öffnet, indeß
das stille Verdienst entweder nicht, oder selten dnzn
gelangen würde. In Rücksicht auf die Religion, den

Gottesdienst und die Geistlichen hat die Minorität
die Besorgnisse, welche der 6w § der Ochsischen Con,
siitution bei dem Volk erregt hat, mit allem Fleiße
zu heben gesucht; sie hat sich bestrebt, die scheneà
Gemüther, und die religiösesten Gefühle zu beruhi,
gen, ohne jedoch èîncaftfteihcitsmôrderischen Vorm,
theil bigotstsch zu huldigen; gleichweit entfernt von

einer barbarischen Kirchenstnrmcrci, und einer lieilo,
sen Schemheiligkeit, wollte sie nicht die neue helvetische
Staatsverfassung, die das Jahr ?8oo an der S'itlie
trägt, und auf oie Menschenrechte sich gnwden

soll, mit der Schatliruug einer menschenfeindliche»
Unduldsamkeit verunstalten. Bürger Repräsentanten'
Ich will den Entwurf dcr Majorität nicht weitlaB

lich wurde 'sie über die Länder ausgegossen, diecherten Constitution, den Ihnen die Minorität vorzn,

aliein frei seyn, und um sich herum und unterlegen die Ehre hat, selbst hören; Ihnen steht es z»

sich Unterthanen haben wollten. Das sind die über die Güte desselben zu urtheile». l



Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri.

Band I. N. XUIII. Bern, 3. Februar 4S00. Pluviôse Vlll.z

Gesez gebu n'g.

Am iy. Januar waren keine Sitzungen in beiden
Räthen.

Cartier. Es ist betrübt, daß unsere Com-
mission über diesen so wichtigen Gegenstand uns nie
kein Gutachten vorlegt; man foöere sie auf, hier-
über mit Dringlichkeit zu arbeiten.

E s ch e r folgt, und begehrt das Gutachten auf
morgen.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
En; begehrt schriftlich unbedingte Verlängerung

seines Urlaubs, weil seine Fabriken durch seine An--
Wesenheit viele Menschen ernähren.

Graf untersiüzt dieses Begehren, weil die Um-
5 .-r »5 ..».j^ànde sich wirklich so verhalten, und wir unserm

Der oberste Gerichtshof der helvetischen einen undiCollegm Camenzind ein ähnliches Begehren gcneh-

Cartier will die Urlaubsverlängerung auf 6
Wochen gestatten

Januar.Grosser Rath, s->.

Präsident: Desloes.
Der Obcrgerichtshof übersendet folgende Zuschrift:

untheiìbaren Republik, an die geftzgebeuden
Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Der Beifall, mit welchem Sie, Bürger Neprä-

sentante», die Ihnen unterm ii. di«ß gemachten
Vorstellungen üb«r die Strenge des peinlichen Gesez-
buchs aufzunehmen schienen, und mehrere seither
«ingetroffene Criminalfälle, bewogen den obersten Ge-
»ichishof, die Ihnen gemachte Einladung zu Modisch
kation der erwähnten Gesetze, zu erneuern, und Ihnen
besonders die Dringlichkeit der Sache ans Herz zu
legen. Diese Wiederholung kann Sie, Bürger Rcs
prasentanten, nicht befremden, wenn Sir sich
die Lage des Richters vers
Menschlichkeit — das durch
stikt werden kann — mit der gebietende

Erlach er zweifelt an diesen Anzeigen, und will
die Sache durch eine Commission untersuchen lassen.

Graf will sich ans 2 Monate Uriaubsverlängc-
rung vereinige.?.

Dieser lczte Antrag wird angenommen.
Die deutsche Ueberfttznng der Nechtfertigungs--

schreiben Secretans und Laharpe's werden vorge-
lesen.

Gapani erneuert seinen Antrag, daß auch diese
Vertheidigungsschkifcen, gleich den Klageschriften gc-

lieh in eine für ihn schmerzhafte Collision kommt
Wenn Sie, Bürger Gftezgcber, d-e bedenklichen

Folgen des längern Aufschubcs einer zwekmaßige»
Verfugung über diesen Gegenstand erwägen, so
werden Ihre humanen Gesinnun en Ihnen keine wei-
tere Vertagung der Sache gcsta.ten, von welcher
mehrere Unglükliche das Opfer seyn würde».

Republikanischer Gruß!

Psscht tag- Commission der Zehen machte,
gewdert werde, die Aufführung derselben genau'
untersuchen, nnd darüber Bericht zu erstatten;
Oann auch er war Commissar, und wünscht m ' 5
m die Klasse der unsittlichen Commissars gerechnet
zu werden, indem sein Gewissen hierüber rein ist.

Per > g h e fodert abgesonderte Behandlung diese?
beiden Anträge; nie aber wird er für Druck dieser
Rechtsertiguugsschreiben auf Unkosten der Nation

Der Präsident am obersten Gerichtshof, stimmen, indem sie hinlänglich ohnedieß bekannt wer-

I. R. Schnell.
Der Gericht Schreiber,

H. L. H ür ne».

.den, und von den Personen die sie betreffen, selbst
dem Publikum mitgetheilt werde» können,

i Kühn. Die Commission der Zehen begehrt
Izsschts anders, als vom Publikum ganz benrcheM



zu werde«/ und fodert also selbst Bekanntmachung
dieser Rechtfereigungsschreiben/ welchen aber auch
die Aktenstücke über die Unternehmungen der dee?

Exdirektorcn, die sie IN ihrer gesezwidrigeu S tzung
vom 7. Jan. Abends beschlossen, beigefügt werden
müssen/ dem it das Publikum alles kennen lerne.
Was die Untersuchung des Betragens der Commissure
des Direktoriums betrifft, so stimme ich dieftm Am
trag gerne bei/ weil auch ich Commissar war/ uu>
die schändlichsten Verlaumdungen über meine Ver
richtnngen verbreitet wurden, die ich gerne der streng
stcn Prüfung unterwerfe.

S ch lump f. Ich stimmte mit Freude zur Anst
lösung des Direktoriums, und erklärte, das ich nun
nebst der wahren Freiheit auch d.e Gerechtigkeit an
die Tagesordnung kommen sehe; dieser wssern z ssoige
stimme ich nun ganz Gapany bei, dass oieft Reeytt
serlrgungsschreibcn gleich der Klage gedrurr und be-

kannt gemacht w.rden.
Nellstab. Ich erkläre, daß ich diese Vcrehei

digungsschrifte» ruhig ablesen hörte: möge dieß b>
allen meinen College» der Fall seyn — Ich. chmmr
auch Gapany bei, damit unser Volk nichc einsew.^
urtheilen miisse, wie es die Gesezgcbung that. —

Gapany beharret.
Carrard stimmt Gapany's Antrag bei, und

erklärt, daß er'Krankhcits wegen nicht bei der Ves
Handlung vom 7. dieß war, aber wenn er anwesend
gewesen wäre, so weiß er, daß jedermann von ihn-
überzeugt ist, baß er niemals zu Verletzung der
Constitution gestimmt haben würde, sondern sich ganz
an diese gehalten hätte. Wahr ist es, daß Laharpe
immerdaraufdrang, Geschworne in Helvetic» eins

zuführen, als die sicherste Schutzwehr für dis Frei!
heit der Bürger; dieses Zeugniß bin ich im Fall, auf
jede Art zu geben, wenn icy dazu aufgefodert werde.

Carrier wünscht, daß man erst diese einzelnen
Rechtftrtiguiigssthrciben abgesondert behandle.. Mit
vollster Ueberzeugung stimmte ich dm 7. dieß dm Ans

trägen der Commission bei, zwar nicht, daß ich jene
drei Direktoren als Verbrecher ansah, aber als ge-
fachliche Leute, die nach dem was vorgefallen und
allgemein bekannt worden war, nicht mehr fähig
waren, das Zutrauen zu genießen, und die Angele»
genhciten des Vaterlands mit Erfolg zu besorgen.
Zlcbrigens fodere ich eine Commission, die diese

Schriften naher untersuche, und uns einen Bericht
imc> ein Gutachten entwerfe.

Perighe zieht seiuen Antrag Z»rük.
Bille ter stimmt durchaus Gapany bei, doch

wünscht er, daß die Commission aufgefodert werde,
diejenigen von den Commissars zu nennen, welche
sie als unmoralisch und schiecht in ihrem Bericht auf-
zustellen sich bewogen fühlte, weil auch er Commissar

war, und sich jeder Untersuchung ruhig unterwerfen
will. - >

E scher stimmt gerne Gapany's OrdnungsantrH
genI bei, und fühlt sich verpflichtet, Laharpe dass
w'nige Zeugniß zu geben, weiches ihm Carrard gab,
naß nemlich derselbe bei jedem Anlaß, wo von der
Organisation der Republik die Rede war, auf Eins
sührung der Gcfchwornengerichte drang. Auch,,,
Rüksicht eines zweiten Gegenstandes werde ich von
Laharpe zur Zeugniß aufgerufen, nemlich über seine
Gesinnungen ,oegen der Geiselausheburg; sobald
nur »enitich dieselbe bekannt wurde, begad ich mich
zu ihm, um ihm das Verfassungswidrig: dieser best
pvtischcn Mflaßrcgcl vorzustellen, und ihn davon ate
wendig zu machen; allein er behauptete, daß die
ausicrvrdeuchcyen Vollmachren von Seite der Ge^ezre-
bang das Direktorium dazu berechtigen; ich machte
ihm nun die gleichen weiter-! Einwendungen dagegen,
oie ich selbst visser Versammlung im Anfang MrÄ
über diese Verlegung der Constitution machte; à
so wie hier bucben auch dort meiue Vorstellungen
fruchtlos, und Laharpe behauptete, daß diese Dd
portation als Sichecheitömaaßregss nothwendig sey,

weil die imtftrutrn Burger wahrscheinlich diejenigen
waren, an die sich die Unzufriedenen ihrer Kanrone à
schliesseu würden, wenn auch dort Insurrekcioim
e>! stunden. Da ich imt den Grundsätzen des Rechts
Nicht wirreu tounce, so suchte ich nun das unzweb
maßige und mweln-mftige dieser despotischen Maach
regel zu beweisen, uns stellte Laharpe die üble Wir-
kuug vor, ow einst die auffergesczlich? Aushebung
des Pfarrer Martins un Leman yeroorbrachtè, unä

daß dadurch »auprsa:/lich der Abneigung des Leirmi
gegen Berit der erste Anlaß zur Wirksamkeit gegeben
ward lind daß von dieser nun so sehr vervielfältigt
ten Gewaltthätigkeit die gleiche Abneigung und b»
gleiche Haß gegen das Direktorium werde bewirkt
werde», wie damals im Leman gegen Bern. Aber

auch diese Warnung blieb fruchtkos und das, was
Laharpe der Bcrncrregierung als Tyrannei) auslegte,
fand er erlaubt und zwekmaßig für das Direktorin.'»»
und so zeuge ich also auf die an mich geschehene Anst
foderung hin, öffentlich, daß damals Laharpe übn
die Geiseiaushcouug eben so ungerecht dachte, als
er jezt nach seiner Nechtfertignngsschrift darüber
venkr.

H über stimmt auch Gapany bei, und zwar um
so viel mchr, da er als Kommissär selbst noch nicht

Rechnung a.geiegl hat, welches er aber öffentlich
thun wird; er tragt hierüber bestimmt hara ss ar,
die Vollziehung einzuladen, über das Betragen der

Commissars Rechenschaft abzulegen, weil sie, uH
nicht wir, von oeu Aufträgen unterrichtet war, bit

den Commissärs gegeben wurden. Was die Gaclü
seir-st betrifft, so hatte ich den 7. dieß, wen»."^
das Wort hatte erhalten können, Wider die Erw'i
gupgögründe selbst gesprochen, und dagegen d'n
Beschluß selbst als nothwendige Maaßregel ganz a-ü



enommen. Die Erwägungsgründe sprechen von einer

vollendeten Verschwörung, welche noch nicht da war,
und folglich waren diese zu hart ausgedrülft, und
nicht im billigen Verhältniß mit dem Beschluß selbst;
allein damals war nicht Zeit, über Worte zu

zanken, als die Direktoren getrennt !'-.en, und
einige derselben sogar Maßregeln wider uns ergreifen
wollten; man mußte schleunig handeln, und so ward
der Beschluß ohne hinlängliche Berichtigung angenom-
wen; übrigens sind wir doch alle überzeugt, daß
diese beiden Direktoren, besonders aber Secretan
moralisch gute Menschen sind, die sich aber, politisch
betrachtet, sehr Mißgriffen haben, und in dieser Rük-
sieht unsere Maßregel nothwendig machten; ich bin
überzeugt, daß sie es alle gut meinten, und deswe-
gen fodere ich auch keine weitere Beurtheilung der-
selben, sondern glaube, besonders da die Maßregel,
welche man in: Sinn hatte, gegen uns gerichtet war,
daß wir, uns nun mit dem was geschab begnügen
können; aber die Maßregeln dieser Direktoren waren
deswegen nicht minder politisch sehr fehlerhaft und
durchaus irrig; denn der ftllianztraktat mir Frankreich
geht keineswegs auf den Fall ungleicher Denrungsart
zwischen den verschiedenen Gewalten der Republik, son-
dern nur wenn innere Feinde der Grundsätze unserer
Verfassung dieselbe mit Gewalt über den Haufen
zu werfen drohen, nur dann ist bas Direktorium
berechtigt, zum Schutz der Republik frankische Hülfe
anzusprechen. Nie würden wir uns auch durch solche

Drohungen, wie man gegen uns gebrauchen wollte,
haben bewegen lassen, unsere Sitzungen zu vertagen,
sondern der Art wegen, wie man uns dazu bewegen
wollte, hätten wir uns der Sache selbst widerftzt;
also war jener Anschlag eben so unklug als unpoli-
tisch ungerecht.

(Die Fortsetzung folgt,)

Entwurf der umgeänderten helvetischen
Staatöverfassung/ dein Senat vorgelegt
von den Bürgern Krau er und Kü-
bit, als Minorität der Constètutions-ì

'commission/ den es. Jenner 1800.
Vor allem aus muß bei den nächsten Urversamm-

lungen dem souvrrainen Volke das Dekret vom /ten
August,i?yo vorgelegn, und demselben vorgeschlagen
werden, den ic>6. Art. der Constitution aufzuheben
in so fern derselbe jede Constitntionsab.mdenmg auf
fu g Jahre hmaussezt, und eine zweimalige Berg-
thung erfordert.

Nachdem das Volk diesen Vorschlag wird ange-
nomme», und" den rod. Art. der Constitution ober-
tvahntormaßen aufgehoben haben, saun erst alsdann
folgende Constitutions,d mftiben zur Annahme
«der Verwerfung vorgelegt wccdey. 5

Eutwurf zur Verbesserung der helvetischen
Staatsverfassung.

Erster Abschnitt.
Hauptgrundsätze.

Das helvetische Volk gründet sein« Staatsversas-
sung auf Einheit, Untheilbarkcit und Unabhängigkeit
der Republik, auf die mwecäusserliche Freiheit des
Menschen, Gleichheit der Rechte und das Rcxräsen-
tatidsystcm, und macht auf eine feierliche Art dieselbe

folgendermaßen bekannt:

1. Die helvetische Republik ist ein und untheil-
bar, frei und unabhängig- Bei der Gesamtheit der

Bürger steht die höchste Gewalt; kein Thefl oder kein

Recht derselben kann vom Ganzen abgetrennt werden,
um ein besonders Eigenthum abzugeben, und ihre
Regierungsform, wenn sie auch sollte verändert wer-
den, soll allzeit eine repräsentative Demokratie, d. i.
eine Nolksregierung durch Stellvertretung s yn.

2. Alle und jede Bürger, ohne ttnt.rlchwd, sind

zum gleichen Genuß der Freiheit und Rechte verein gt-
womit alle willkührliche Gewalt, alle.Unterthanen-
schaften, alle erblichen Ehrentitel, Vorzügemnd Aus-
nahmen, wie solche in, politischer Hinsicht immer ge-
nennt werden möchten, ganzlich abgeschaft sind. -A?r
Schweizer bleibt einzig dem Gesetze Unterthan, und

nur durch Tugenden und Fähigkeiten kann er auf eine

bestimmten Zeit zu Aemtern und Bedienungen gelangen.
3. Jeder Bürger kann sich in Helvctien hauslich

niederlassen, und wohnen, wo er es am besten findet.
4. Jeder Bürger genießt volle Arbeits- Gewerbs-

und Handelsfreiheit in der ganzen Republik, unter
Aufsicht der Polizei. Auch soll der gleiche Geldkurs,
gleiches Gewicht und Maas eingeführt werden.

Z. Das Gesetz ist der Ausdruck des von dem

Gesetzgeber nach den Formen der Constitution bekannt

gemachten Willens; es ist für alle und jede das
nämliche, es mag beschützen oder strafen.

6. Niemand darf vor Gericht gerufen, ange-
klagt, verhaftet, gefangen geftzt, oder gerichtet wer-
den, als in Kraft der Gesetze, in den durch sie be-

stimmten Fallen, und auf die durch sie oorgeschrie-
bene Art.

^
7. Kein Gesetz darf eine rückwirkende Kraft

haben. ^
8- Die Religion nnd die Gottesdienste blewm

ungestört; sie sind das Heiligste des Vol-s, und sie-

hen vorzüglich unter den» Scbntze der Geseüe. Für
den. stanoesmaAgen Unterhalt der Gastlichen, sorgt die
Nation. Die schleunige und genaue Erfüllung dieser
Pflicht ist der dringendste Auftrag der Ersetzgeber.

9. Jeder hat das Recht, seine Gedanken münd-
«ich, schriftlich, oder gedruckt.andern, mitzutheilen;
den daraus entspringenden -Mißbrauchen werden die

Gesetze steuern-
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